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GEMEINDEAUSFLUG 
Wanderung 

Ende September unternahmen der Gemeinderat 
und die Bediensteten von Gresten-Land eine 
gemeinsame Wanderung.  
Gestartet wurde bei herrlichem Wetter in 
Gresten-Markt. Mit flottem Schritt ging es stetig 
aufwärts, dem Goganz entgegen, der mit einer 
Stärkung und einem tollen Weitblick über 
Gresten-Land die Mühen belohnte. 
Im Anschluss wanderte man in geselliger Runde 
gemütlich über den Dienstbergsattel. Nach einer 
kurzen Rast beim Mostbrunnen, der mit 
Schmankerln aus dem Hause Hechaberg gefüllt 
war, erreichte man das Ziel in Hochschlag. Dort 
fand der Tag einen gemütlichen Ausklang, beim 
weitaus bekannten Bratlessen. 
 
 

PHOTOWETTBEWERB 
Gemeindebund 
 
Vom Bodensee bis zum Neusiedlersee - vom 
Waldviertel bis nach Kärnten - Die Vielfalt in 
Landschaft und Kultur zeichnet Österreich und 
seine Gemeinden aus. Das möchte auch der 
Österreichische Gemeindebund als kommunale 
Interessenvertretung auf der Homepage, dem 
Social Media Auftritt oder seinen Printprodukten 
zeigen.  
Daher startet der Österreichische Gemeindebund 
einen österreichweiten Photowettbewerb! Wir 
suchen Ihre Fotos und Schnappschüsse, die Ihre 
Sicht auf Ihre Gemeinde zeigen. Was macht Ihre 
Gemeinde aus? Bei welchem Platzerl, Fest, 
Gebäude oder Ereignis sind Sie stolz, in Ihrer 
Gemeinde zu wohnen? An welchem Punkt haben 
Sie das Gefühl des "Nachhausekommens"?  

Alle Schnappschüsse, fotografischen 
Meisterwerke und Lieblingsfotos können Sie bis 
06. Jänner 2019 für den Wettbewerb einreichen. 
Der Gewinn ist ordentlich! Insgesamt suchen 500 

Euro einen neuen Besitzer. 
Infos unter  
www.gemeindebund.at/ 
fotowettbewerb. 
 
 

50 Jahre 
Gresten-Land 
DVD und 
Festschrift 
 
Im Zuge des Jubiläumsjahres 
50 Jahre Gemeinde Gresten-
Land wurden zwei DVD´s 
aufgelegt.  
„50 Jahre Gresten-Land“ 

erzählt die Chronik der Gemeinde Gresten-Land. 
Von der Zusammenlegung im Jahr 1968, den 
Widmungsverfahren, den Investitionen in die 

Infrastruktur, der Kultur-
pflege, den vielen Veran-
staltungen und Aktivitäten. 
Natürlich auch vom Umbau 
des Gemeindeamtes, 
welches sich seit heuer in 
völlig neuem Design 
präsentiert.  
Damit konnte wieder ein 
angenehmes Ambiente für 
die GemeindebürgerInnen 

geschaffen werden. (Dauer 55min).  
 
Die zweite DVD zeigt einen 
Einblick in die gelebte Kultur 
der Gemeinde.  
Mit der Wia z´Haus Musi, 
Jagdhornbläser, Volkstanz-
gruppe, Alphornbläser, 
Wiesergrabler Schuhplatter, 
D`erlauftaler Hodalumpn, 
u.v.a. (Dauer 158min.) 
Die DVD´s - vielleicht ein 
last minute Geschenk für Weihnachten? - können 
im Gemeindeamt zum Selbstkostenpreis von 
€ 20,00 gekauft werden. 
 

Die Festschrift, welche auf 
75 Seiten das Leben und 
Wirken der BürgerInnen 
zeigt, steht wie bisher 
allen BürgerInnen kosten-
los zur Verfügung und 
liegt ebenfalls im Ge-
meindeamt auf. 
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VORWORT 
Wort des 
Bürgermeisters 
 
 
 
 
 
 
 
Geschätzte Gemeindebürgerinnen! 
Geschätzte Gemeindebürger! 
 
Unser Gemeindegebiet war im Jahr 2018 geprägt 
von langanhaltenden, hohen sommerlichen 
Temperaturen und auffällig geringen 
Regenmengen.  
 
Zur Freude vieler Badegäste und Freizeitsportler 
war das schöne Wetter mit den angenehmen 
abendlichen Temperaturen sehr willkommen. 
Leider hatte die Landwirtschaft, aufgrund der 
großen Hitzewelle und den geringen Nieder-
schlägen mit empfindlichen Ertragsausfällen zu 
kämpfen. Die langanhaltende Trockenheit führte 
auch zu einem massiven Wassermangel bei 
vielen privaten Hausbrunnen.  
 
Die Gemeindemitarbeiter vom Bauhof waren in 
den Sommermonaten bis Anfang Dezember sehr 
oft unterwegs um die Liegenschaften mittels des 
gemeindeeigenen Unimog mit Wasser zu 
versorgen. In den diversen Medien wurde ständig 
über die heurigen Wetterextreme in den 
südlichen Bundesländern Österreichs berichtet. 
Daher sollten wir trotz der witterungsbedingten 
Probleme im Jahr 2018, dankbar sein, dass es in 
unserer Gegend keine Unwetter, Überschwem-
mungen oder Hagel gegeben hat.  
 
Wie bereits im letzten Landkurier erwähnt, 
konnten wir die Bauarbeiten in der Joising 
abschließen. Im Gehsteigbereich wurde die 
Wasserleitung mit den Hausanschlüssen 
erneuert. Eine Leerverrohrung für zukünftige 
Glasfaseranschlüsse ist mit verlegt worden.  
 
Um kommunale Arbeiten besser und wirtschaft-
licher erledigen zu können, wurden diverse 
Geräte erneuert und Maschinen angekauft. 
 
Besonders erfreulich ist der Voranschlag für das 
kommende Jahr 2019. Durch die wiederum gute 
Wirtschaftslage in Österreich ist eine Steigerung 
der Ertragsanteile und Mehreinnahmen bei der 
Kommunalsteuer zu erwarten. Dadurch sind wir 
in der Lage in die Infrastruktur zu investieren und 
Rücklagen für zukünftige Projekte zu bilden. 

Als Bürgermeister danke ich besonders dem 
Amtsleiter Manfred Daurer und den drei Damen 
im Innendienst für die geleistete Arbeit.  
Besonderer Dank gilt auch den vier Mitarbeitern 
im Außendienst allen voran Bauhofleiter 
Engelbert Grabner für ihre Arbeit im abgelaufen-
en Jahr.  
Dem Gemeinderat danke ich für die tatkräftige 
Unterstützung und die erforderlichen Beschlüsse. 
 
Geschätzte Bürgerinnen und Bürger!  
Ich wünsche Ihnen allen Frohe Weihnachten und 
alles Gute, vor allem Gesundheit und 
Zufriedenheit für das kommende Jahr 2019!  
 
 
Ihr Bürgermeister 
 

 

Leopold Latschbacher 
 
 
 
 

VORANSCHLAG 2019 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 
Donnerstag, dem 13. Dezember 2018 den 
Voranschlag für das Jahr 2019 beschlossen. 
  
Im ordentlichen Haushalt sind Einnahmen und 
Ausgaben in Höhe von € 2.480.100,-- 
vorgesehen. Große Ausgaben ergeben sich im 
Bereich Erziehung, und Unterricht mit € 385.800,-
Soziales € 285.300,- und Gesundheit € 433.700,- 
Der ordentliche Voranschlag konnte wieder 
ausgeglichen veranschlagt werden.  
 
Der außerordentliche Haushalt ist mit  
€ 1.551.00,-- (Einnahmen und Ausgaben) veran-
schlagt. Für 2019 stehen 14 Vorhaben auf dem 
Programm. Davon sind die größeren Vorhaben: 
Erhaltung der Gemeindestrassen und Güter-
wegebau, Wasser- und Kanalisationsbauten, 
Sportplatzverlegung, Musikschulproberäume, 
Arzthausumbau, Hochwasserschutz Schwaig-
hofgraben und Rutschung Kalmberg. 
 
Wie aus dem mit dem Voranschlag zu 
erstellenden mittelfristigen Finanzplan (Vorschau 
auf fünf Jahre) hervorgeht, verbessert sich die 
Situation in der nächsten Zukunft aufgrund der 
guten Wirtschaftslage weiter. 
 
Der Voranschlag kann entweder im 
Gemeindeamt eingesehen oder online über 
www.gresten-land.gv.at im Unterordner 
Gemeinde/Voranschlag abgerufen werden. 
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HUNDEHALTUNG 

Änderung Hundesteuer 
 
Wie bereits im Landkurier Nr. 02/2018 mitgeteilt 
wird die Hundeabgabe dem NÖ 
Hundehaltegesetz angepasst und ab dem 
01.01.2019 nicht mehr wie bisher bei der 
Jagdpachtauszahlung eingehoben. Die 
Einhebung erfolgt dann mittels der 
Vorschreibung der Gemeindeabgaben bzw.  
sonstiger Vorschreibung im 1. Quartal des 
jeweiligen Jahres (Ende Jänner).  
Bei vorliegenden Einziehungsaufträgen für die 
Gemeindeabgaben wird die Hundesteuer mit 
abgebucht. 
 
Personen die keinen Jagdpacht erhalten 
bekommen die Hundesteuer ebenso 
vorgeschrieben und müssen diese nicht mehr 
unaufgefordert im Gemeindeamt einzahlen.  
 
Die Höhe der Hundeabgabe beträgt für Hunde: 
Grundsätzlich für alle Hunde: €   25,00 
für Nutzhunde: €     6,54 
mit erhöhtem Gefährdungspotential: €  100,00 
 
Geändert hat sich, dass alle Hunde 
(ausgenommen jene mit erhöhtem 
Gefährdungspotential) derzeit als sonstige 
Hunde (€ 25,00) im Hunderegister geführt 
werden. Wer jedoch die unten angeführten 
Kriterien für die Haltung eines Nutzhundes erfüllt, 
hat die Möglichkeit ein Ansuchen um Einstufung 
als Nutzhund im Gemeindeamt zu stellen. 
Nachweise über entsprechende Ausbildung sind 
vorzulegen. 
 
Das Ansuchen ist bis spätestens 28.12.2018 im 
Gemeindeamt einzubringen. Später eingelangte 
Ansuchen können erst für das Jahr 2020 
berücksichtigt werden.  
Das entsprechende Ansuchen kann vom 
Hundehalter online unter https://gresten-
land.gv.at/formulare oder direkt im Gemeindeamt 
ausgefüllt und abgegeben werden. 
 
Als Nutzhunde gelten laut § 3 des NÖ 
Hundegesetzes Hunde, die als Wachhunde, 
Blindenführerhunde oder in Ausübung eines 
Berufes oder Erwerbes gehalten werden.  
Hunde, die zur Bewachung von einzeln-
stehenden Gebäuden, wenn diese von der 
nächstgelegenen geschlossenen Siedlung mehr 
als 100 m entfernt sind, sowie von Warenvorräten 
oder Binnenschiffen notwendig sind. 
Diensthunde der beeideten und betätigten 
Jagdaufseher, Waldaufseher und Flurhüter; 
Hunde, die zum Führen von Blinden verwendet 
werden (Blindenführhunde); und, die zum 

Schutze und zur Hilfe Tauber oder völlig hilfloser 
Personen unentbehrlich sind. 
 
Abgabepflichtig ist jeder, der im Gemeindegebiet 
einen über drei Monate alten Hund hält. Der 
Erwerb eines Hundes ist binnen einem Monat 
durch den Hundehalter der Abgabenbehörde 
schriftlich anzuzeigen. 
 
Als Hunde mit erhöhtem Gefährdungspotential 
und auffällige Hund gelten laut Gesetz: 
Bullterrier, American Staffordshire Terrier, 
Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino, Pit-Bull, 
Bandog, Rottweiler, Tosa Inu. Weiters 
Kreuzungen der genannten Tierrassen. 
 
 

JAGDPACHT 

Allgemeine Auszahlung  
 
Gemäß § 87, Abs.3, LGBl. 6500, liegen die 
Jagdverteilungspläne in der Zeit von 

28.12.2018 – 12.01.2019 
während der Amtsstunden im Gemeindeamt 
Gresten-Land zur öffentlichen Einsicht auf.  
Die Auszahlung erfolgt am: 
Sonntag, den 13. Jänner 2019 
Für: Im: 
• Oberamt • Gasthaus Harreither 
• Unteramt • Gasthaus Kummer 
• Schadneramt • Gasthaus Pöchhacker 
 

Die am Auszahlungstag (13.01.2019) nicht 
behobenen Jagdpachtanteile können bis Freitag, 
den 28. Juni 2019 während der Amtsstunden im 
Gemeindeamt Gresten-Land behoben werden. 
Bei Bekanntgabe einer Bankverbindung kann der 
Jagdpacht auch direkt auf das Konto überwiesen 
werden. Die Kosten der Überweisung hat der 
Empfänger zu tragen. Bagatellbeträge bis 
€ 15,00 sind von einer Überweisung jedoch 
ausgenommen.  
 
 

WILDUNFALL 

Allgemeines Verhalten 
 
Ein Wildunfall ist unverzüglich beim zuständigen 
Jagdaufseher oder Jagdpächter zu melden. Dies 
geschieht am einfachsten über eine Meldung an 
die Polizeiinspektion Gresten (Tel.: 059 133 
3153) oder den Notruf 133. Falls bekannt, ist eine 
Meldung an den örtlich zuständigen Jäger die 
beste Variante.  
Bleibt angefahrenes Wild nach einer Kollision 
nicht unmittelbar liegen, ist die Meldung des 
Vorfalles trotzdem Verpflichtung. Der 
Jagdausübungsberechtigte wird das Wild bergen 
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und versorgen oder verletztes Wild bei einer 
Nachsuche aufspüren. 
Zu Schadensregulierung bei einer Versicherung 
ist die polizeiliche Meldung zwingend erfor-
derlich. Unfallwild gehört dem Jagdausübungs-
berechtigten. Verendetes Wild darf keinesfalls 
mitgenommen werden, da dies dem Tatbestand 
der Wilderei gleichkommt. 
 
 

RINDERBESAMUNGS- 
FÖRDERUNG 2018 
Einreichfrist 
 
Bis einschließlich 31.01.2019 können noch 
Rinderbesamungsscheine aus dem Kalenderjahr 
2018 im Gemeindeamt, zur Auszahlung des 
Gemeindebeitrages vorgelegt werden.  
 
Für durchgeführte Besamungen im Jahr 2019 
kommt es aufgrund gesetzlicher Vorgaben zu 
einer Anpassung des Gemeindebeitrages. 
Nähere Infos dazu siehe: www.gresten-land.gv.at 
 
 
 

KINDERGARTEN 
Einschreibung  
 
Die Einschreibung für das Kindergartenjahr 
2019/2020 erfolgt am  
Montag 25.02.2019 von 13 bis 15 Uhr  
im Kindergarten Gresten-Land, 
Friedhofgasse 11a.  
Kinder ab 2,5 
Jahren haben die 
Möglichkeit, den 
Kindergarten zu 
besuchen.  
Mitzubringen sind die Geburtsurkunde und die 
Sozialversicherungsnummer des Kindes Für 
Kinder im letzten Jahr vor dem Schuleintritt ist 
der Kindergartenbesuch verpflichtend. 
 
 

VOLKSSCHULE 
Einschreibung  
 
Die Einschreibung für 
das Volksschuljahr 
2019/2020 erfolgt am  
Dienstag 15.01.2019  
in der Volksschule 
Gresten,  
Schulstraße 16. 

HEIZKOSTEN 

Zuschuss 2018/2019 
 
Die Landesregierung für NÖ hat für heuer die 
Auszahlung eines Heizkostenzuschusses in 
Höhe von € 135,- an sozial bedürftige Personen 
beschlossen. Anträge können ab sofort im 
Gemeindeamt, unter Vorlage der entsprech-
enden Nachweise, gestellt werden. 
 
Heizkostenzuschuss kann erhalten: 
 AusgleichszulagenbezieherInnen 
 BezieherInnen einer Mindestpension nach 

§ 293 ASVG 
 BezieherInnen einer Leistung aus der 

Arbeitslosenversicherung, die als 
arbeitssuchend gemeldet sind. 

 BezieherInnen von Kinderbetreuungsgeld 
 Sonstige EinkommensbezieherInnen,  

deren Einkommen den jeweiligen 
Ausgleichszulagenrichtsatz nicht übersteigt. 
 

Auskünfte über den Heizkostenzuschuss 
erhalten Sie beim Amt der NÖ Landesregierung, 
Bürgerservice-Telefon: 02742/9005-9005 oder 
im Gemeindeamt Gresten-Land 07487/2240.  
 
 

MÜLLABFUHR 

Abfuhrtermine 2019  
 
Im Inneren des Landkuriers liegt der 
Abfuhrkalender für 2019 bei.  
Bei Fehlen des Kalenders kann im Gemeindeamt 
jederzeit gratis ein Exemplar abgeholt werden.  

Hundekotsackerl können wie bisher im  
Gemeindeamt gratis abgeholt werden 
1x jährlich kann pro Haushalt eine gratis Rolle 
mit 13 Säcken à 240l für Verpackungsmaterial 
kostenlos bezogen werden. Jede weitere Rolle 
kostet € 2,00.  
Restmüllsäcke zu à 120l können um  
€ 3,30 pro Stück zugekauft werden. 
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CHRISTBAUMSPENDE 
Gemeindeamt 
 
Die Gemeinde Gresten-Land bedankt sich sehr 
herzlich bei Familie Brausteiner für die heurige 
Christbaumspende. Der Baum wurde von den 
Bauhofmitarbeitern vor dem Gemeindeamt 
aufgestellt und wird uns wieder die 
Vorweihnachtszeit verschönern. 

 
 

CHRISTBAUMSINGEN 
Pfarrkirche Gresten 
 
Am 23. Dezember findet um 18:30 Uhr in der 
Pfarrkirche Gresten das traditionelle Christ-
baumsingen statt. Mitwirkende: Volksschulchor, 
Chor der Neuen Mittelschule, Christbaumchor, 
Aqua Voigas Vocal, Bläserensemble u.a.. 
 
 

SCHNEERÄUMUNG 
Pflichten der Anrainer 
 
Der Winter steht wieder bevor und wir möchten 
wieder auszugsweise auf die Straßenverkehrs-
ordnung § 93. (1) StVO hinweisen:  
Die Eigentümer von Liegenschaften in 
Ortsgebieten, haben dafür zu sorgen, dass die 
entlang der Liegenschaft in einer Entfernung von 
nicht mehr als 3 m vorhandenen, dem 
öffentlichen Verkehr dienenden Gehsteige und 
Gehwege, entlang der ganzen Liegenschaft in 
der Zeit von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr von Schnee 
und Verunreinigungen gesäubert, sowie bei 
Schnee und Glatteis bestreut wird. Ist ein 
Gehsteig (Gehweg) nicht vorhanden, so ist der 
Straßenrand in der Breite von 1 m zu säubern 
und zu bestreuen. 
Das Ablagern von Schnee auf die Straße ist 
verboten. Kommt es dadurch zu einem Unfall, 
kann der Verursacher unter Umständen rechtlich 
belangt werden. 

WINTERDIENST 
Schneeräumung/Splitt 
 
Bei Schneeräumung und Splittstreuung ist es 
schwierig, den Winterdienst für alle zeitgerecht 
durchzuführen.  
Es wird daher um Verständnis ersucht, dass nicht 
alle Verkehrswege zur selben Zeit geräumt 
werden können. Unsere Mitarbeiter sind an den 
speziellen Tagen aber bereits ab den Nacht-
stunden unterwegs und kontrollieren die Wege. 

v.l.n.r.: Florian Hofmacher, Engelbert Grabner, 
Stefan Grabner, Florian Loibl mit dem neuen 
Schneeäumungsschild. 
 
Damit der Winterdienst reibungslos durchgeführt 
werden kann, wird ersucht neben dem 
Rückschnitt von Sträuchern und Ästen auch 
darauf zu achten, dass die Autos unbedingt auf 
den privaten, gebäudebezogenen Stellplätzen 
parken. Straßenbereiche also unbedingt von 
geparkten Fahrzeugen freihalten! Falls durch 
widerrechtlich abgestellte Fahrzeuge 
Verkehrsflächen nicht geräumt und gestreut 
werden können, haftet der jeweilige 
Fahrzeughalter für dadurch allenfalls 
entstehende Schäden.  
 
 

AUSBILDUNG 2018 
Ehrungen - Gemeinde 
 
Von der Gemeinde Gresten-Land werden 
alljährlich Personen geehrt, die im abgelaufenen 
Jahr einen schulischen, beruflichen oder 
sportlichen Abschluss erreichen konnten.  
Dies kann ein Lehr-, Fachschul-, Bachelor-, 
Master-, Magister- oder ein anderer Abschluss 
sein. Der Abschluss muss vor der Vollendung des 
30igsten Lebensjahres erfolgt sein. 
 
Bitte die Nachweise vom heurigen Jahr bis 
31.12.2018 in der Gemeinde abgeben oder per 
Mail an gemeinde@gresten-land.gv.at senden.  
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SCHI- u. SNOWBOARD 
MEISTERSCHAFT  
Gresten, Gresten-Land, Randegg 
 
Gemeinsam werden heuer die 
Ortsmeisterschaften von Gresten, Gresten-Land 
und Randegg in Lackenhof durchgeführt. 
 

• Jede Gemeinde prämiert ihre eigenen 
Ortsmeister in Ski bzw. Snowboard. 

• Zusätzlich wird die schnellste Gemeinde 
durch die schnellsten 10 Zeiten ermittelt. 

• Bei der Familienwertung, für alle aus den 
3 teilnehmenden Orten kommen die 
besten drei Zeiten in die Wertung. 
 

Termin:  Sonntag, 20. Jänner 2019 
Ort: Lackenhof/Ötscher, 

Fuchswaldpiste 
Sportart:  Ski- und Snowboard 
Disziplin:   Riesentorlauf  
Wertung:   Best of Two 
Start:   11:00 Uhr 
Startnummer:  Ausgabe ab 10:00 Uhr  
  Talstation Fuchswaldlift 
 

Teilnahmeberechtigt:  
Jede(r), die in einer der 3 Gemeinden wohnt, 
arbeitet, zur Schule geht oder Mitglied eines 
Vereines (lt. ZVR) ist. 
Startgeld:  Wird von der jeweiligen  
  Gemeinde übernommen 
Anmeldung/Info  August Scheinhart 
  august.scheinhart@aon.at 
  0650/4501868 
Die Siegerehrung findet um 17.00 Uhr im 
Gasthaus Obermüller in Randegg statt. 
 
 

BUCHPRÄSENTATION 
Erwin Huber 
 
Am 23. November präsentierte 
Erwin Huber sein neues Buch mit 
dem Titel „Die Geheim-
protestanten im Gebiet des 
Ötscher und die Pfarre St. 
Johann in der Wüste.  
Der Scheibbser Autor beschreibt darin das Leben 
der Holzknechte aus dem Salzkammergut, 
welche um die Mitte des 18. Jahrhunderts zur 
Holzschlägerung in das Gebiet des Ötscher 
geholt wurden und die damals verbotene 
lutherische Religion geheim ausübten.  
Das Buch zum Preis von € 30,00 kann im 
Gemeindeamt oder direkt beim Autor Erwin 
Huber, Tel.: 07482/45346 erworben werden.  

TRINKWASSERWERTE 
Wasserversorgungsanlage 
 
Brunnbachquelle 
 Messwert     TWV/RW 
pH-Wert 7,7 -/6,5-9,5 
Gesamthärte 14,6 
Karbonathärte °dH 13,4 
Nitrat (mg NO3/l) 8,3 50/-- 
Chlorid <1 -/200 
Sulfat 3,8 -/250 
Calcium 60 -/400 
Eisen <0,01 -/0,2 
Kalium 0,59 -/50 
Magnesium 27 -/150 
Natrium <1 -/200 
 
Dirnbachgraben, Ungermühle 
 Messwert     TWV/RW 
pH-Wert 7,8  -/6,5-
9,5 
Gesamthärte 12,4 
Karbonathärte °dH 11,0 
Nitrat (mg NO3/l) 5,1  50/-- 
Chlorid <1  -/200 
Sulfat 6,5  -/250 
Calcium 81  -/400 
Eisen <0,022  -/0,2 
Kalium 0,77  -/50 
Magnesium 4,5  -/150 
Natrium 1,4  -/200 
 
Die angegebenen 
Werte wurden dem vom 
WSB Labor-GmbH in 
Krems/Donau per 12. 
April 2018 ausgestellten 
Inspektionsbericht 
entnommen. 
 

Beim untersuchten 
Trinkwasser beider 
Wasserversorgungs-
anlagen handelt es sich 
um physikalisch unauf-
fälliges Wasser mittlerer 
Härte ohne Zeichen 
hygienisch bedenklicher 
Verunreinigungen im chemischen Routinebefund.  
 
Weder im physikalischen, noch im chemischen 
Routinebefund zeigen sich gegenüber der letzten 
Untersuchung wesentliche Änderungen der 
Wasserbeschaffenheit. 
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WASSERZÄHLER 
Selbstablesekarten  
 
Die Bekanntgabe des Wasserzählerstandes 
erfolgt wie auch schon im letzten Jahr durch die 
an die Gemeindebürger zugesandten 
Ablesekarten. Drei unten angeführte 
Möglichkeiten stehen zur Auswahl.  
 

1. Auf der Antwortkarte den Zählerstand  
händisch eintragen und gebührenfrei mit 
der Post zurückzuschicken (Achtung! 
kommt nicht in das Gemeindeamt). 

2. Auf www.zaehlerstand.at.  
Die Kundennummer und der  
Zugangscode sind auf der zugesandten 
Karte abzulesen. 

3. Mit dem Smartphone mit einer QR  
Scanner App. 

 
 

GEMEINDE-
FÖRDERUNG 
www.gresten-land.gv.at 
 
Auf der Homepage der Gemeinde Gresten-Land 
www.gresten-land.gv.at unter Bürgerservice/ 
Förderungen sind sämtliche Förderungen die von 
der Gemeinde gewährt werden aufgelistet. Anträge 
können direkt heruntergeladen, ausgefüllt und im 
Gemeindeamt eingereicht werden.  
 
 

VEREINSREGISTER 
Aktualisierung 
 
Die Obmänner bzw. Frauen werden ersucht nach 
erfolgten Neuwahlen die Daten des/der 
Obmannes/frau, des Kassiers, des Schriftführers, 
deren Stellvertreter, sowie der weiteren 
Funktionäre und die Kontaktdaten des Vereines 
wie Adresse, Telefonnummer und E-Mailadresse 
im Gemeindeamt bekannt zu geben.  

AUSZEICHNUNG 
Vorbildgemeinde 

v.l.n.r.: Christa Ruspeckhofer, Bgm. Leopold 
Latschbacher, LAbg. Anton Kasser, Vzbgm. Erich 
Buxhofer, Franz Patzl. 
 

Beim Energiebeauftragten-Forum der Energie- 
und Umweltagentur NÖ in St. Georgen am 
Ybbsfelde am 13. November 2018 wurden 60 
Mostviertler Gemeinden vor den Vorhang geholt.  
Für unsere Gemeinde konnte Bgm. Leopold 
Latschbacher gemeinsam mit Vzbgm. Erich 
Buxhofer die Urkunde für die vorbildliche 
Energiebuchhaltung von LAbg. Anton Kasser, 
Christa Ruspeckhofer, Mitglied der Geschäfts-
leitung der Energie- und Umweltagentur NÖ sowie 
Franz Patzl, Land NÖ entgegennehmen. 
Grundlage für den Erhalt der Auszeichnung war 
ein hochwertiger Energiebericht. Darin enthalten 
sind neben den Energieverbräuchen der 
Gemeindegebäude und Anlagen auch 
Vorschläge für energetische Verbesserungen.  
 
 

HARMONIKATREFFEN 
Fixtermin der Volksmusik 
 
Das 25. Harmonikaseminar startet am 6. Jänner 
2019 beim Karl-Wirt in Gresten-Land.  
Das Seminar ist mittlerweile Tradition und bietet 
Anfängern allen Alters die Möglichkeit, in die 
Volksmusik einzusteigen aber auch für 
Fortgeschrittenen neue Stücke zu erarbeiten und 
die Technik zu verbessern 
Instrumente: Steirische Harmonika, Akkordeon, 
Hackbrett, Zither, Gitarre, Kontrabass, Geige, 
Bratsche, Harfe, Okarina, Klarinette. 
 
Information und Einschreibung: 
6. Jänner 2019 ab 15 Uhr 
Voranmeldung: 
Tel.: 07487/2291 oder 0676/7349648 
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EHRENBÜRGER 
Geistl. Rat. Franz Sinhuber 

Anlässlich seines 70igsten Geburtstages 
beschloss der Gemeinderat Pfarrer Geistlichen 
Rat Franz Sinhuber die Ehrenbürgerschaft von 
Gresten-Land zu verleihen. Am ersten Sonntag 
im Advent war es dann soweit. Im Rahmen der 
10 Uhr Messfeier erfolgte die Ehrenaus-
zeichnung. Herzliche Gratulation! 
 
 

50 JAHRE  
GRESTEN-LAND 
Abschlussveranstaltung 
 
Am Sonntag, dem 28. Oktober 2018 fand 
nunmehr die letzte Veranstaltung anlässlich des 
Jubiläumsjahres „50 Jahre Gemeinde Gresten-
Land“ statt. Das Ehrenscheibenschießen wurde 
organisiert vom Privilegierten Schützenverein 

unter Obmann Hans Tanzer im Schützenlokal 
Teufl im Wiesergraben.  
Geschossen wurde auf eine von Hauptschul-
direktor a. D. Alfred Neuhauser angefertigte 
Ehrenschützenscheibe, auf der er die Geschichte 
der Gemeinde dokumentiert hat. 
 
 

GESUNDE GEMEINDE 
Gresten-Land 
 
Die Gesunde Gemeinde 
Gresten-Land lädt alle 
interessierten BürgerInnen 
ein zum Ideen sammeln für 
zukünftige Gesunde 
Gemeindeveranstaltungen. 
Wenn Sie bei Gesundheitsthemen in der 
Gemeinde mitreden, oder das nächste 
Programm mitgestalten möchten oder vielleicht 
selbst einen Vortrag oder Workshop im Rahmen 
der Gesunden Gemeinde abhalten wollen, dann 
melden Sie sich einfach im Gemeindeamt.  
 
Veranstaltungen 2019  
19. Jänner: Winterzauber 
 Heidi Scharner 
 

Februar/März: Erste Hilfe 16h Kurs 
 Rotes Kreuz 
 

04.04.2019: Jonglieren und Balance  
 NÖGKK Workshop 
 

August 2019: Keine Angst vorm bösen Wolf 
 Selbsterfahrung mit Märchen 
 Elisabeth Grissenberger, MSc 
 

September: Herstellung von Salben  
 Anna Rottermanner 
 

01.09.2019: Proviant-Wandertag 
 Heimatverein/Gemeinde 
Oktober: Life Kinetic 

Klaus Wegerer 
November: Photo-
voltaik und Strom-
speichermöglichkeiten 
 
Genauere 
Informationen  
zu den einzelnen 
Veranstaltungen der 
Gesunden Gemeinde 
liegen im Gemeinde-
amt auf, hängen in den 
Anschlagtafeln oder 
sind auf der 
Gemeindehomepage 
im Veranstaltungs-
kalender ersichtlich. 
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STEINERNE HOCHZEIT 
Margareta & Josef Luger 

67,5 Jahre; ähnlich einem Stein braucht auch 
eine gute Ehe lang, um ihre Formvollendung zu 
erreichen. Die steinerne Hochzeit steht neben 
hoher Stabilität symbolisch für den teils steinigen 
aber auch beständigen Lebensweg, den das 
Paar gemeinsam zurückgelegt hat. Zu diesem 
freudigen Anlass gratulierten neben der Familie, 
der Pfarre und den Vereinen auch Bürgermeister 
Leopold Latschbacher und Bezirkshauptmann 
Mag. Johann Seper. Josef Luger feierte in 
diesem Zuge auch seinen 90igsten Geburtstag. 
 
 

JUBILÄEN 2019 
Gratulationen  
 

80. Geburtstag 
Johann Karner Unteramt 96 
Elfriede Kreillechner Schadneramt 47 
 Tratzenhofstatt 
Johann Hofmacher Unteramt 97 
Anna Tröscher Oberamt 32 
 Eben 
Angela Fastner Unteramt 52 
 Hörhagmühl 
Margarete Lugbauer Unteramt 51 
 Oberhörhag 
Elfrieda Tazreiter Oberamt 23 
 Au 
Hildegard Moza Schadneramt 58 
Peter Bergmann Unteramt 25 
 Schöcklreith 
Maria Daurer Unteramt 143 
Johanna Schagerl Oberamt 1 
 Mühlberg 
Franz Großberger Oberamt 18 
 Stein 

85. Geburtstag 
Theresia Fressner Oberamt 79 
Ernst Größbacher Oberamt 62 
 Ortlmühl 
Konrad Lugbauer Unteramt 51 
 Oberhörhag 
Herta Fuchs Schadneramt 84 
Johann Mayr Schadneramt 20 
 Schönbichl 
 
 

90. Geburtstag 
Maria Helmel Schadneramt 2 
 Reith 
Gertrud Teufl Schadneramt 65 
Maria Anna Teufl Oberamt 14 
 Hoch Vorderberg 
Paula Scheinhart Unteramt 1 
 Geitzwang 
 
 

95. Geburtstag 
Martha Schießl Unteramt 63 
 Spielberg 
Elisabeth Heigl Oberamt 26 
 Groß Schwaighof 
Stefanie Haselreither Unteramt 36 
 Kerschbaumleitn 
 
 
 

Goldene Hochzeit (50 Jahre) 
Leopoldine und Leopold Plank Unteramt 62
  Kirchenlehen 
Josefa & Johannes Wallner Oberamt 84 
 
 

Diamantene Hochzeit (60 Jahre) 
Rosa u. Konrad Daurer Oberamt 3
 Reithbauer 
Gertraud u. Franz Rottenschlager Schadneramt 4
 Saletzberg 
Magdalena u. Willibald Frühwald  Schadneramt 56
 Unter Schützenberg 
Maria u. Ernst Größbacher Oberamt 62
 Ortlmühl 
Hermine u. Paul Pöchhacker  Unteramt 126 
 
 

Eiserne Hochzeit (65 Jahre) 
Josefa u. Leopold Berger          Schadneramt 10
          Kobitzlehen 
 
 
Die Gemeinde meldet sich zeitgerecht 
telefonisch bei den Jubilaren, um einen 
Ehrungstermin zu vereinbaren.  
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ÄRZTE- und 
APOTHEKENDIENST 
Wochenend-  
und 
Feiertagseinteilung 
 
DIENSTHABENDER ARZT APOTHEKE 
 
DEZEMBER 2018 
22. - 26.. Dr. Syrus NIKOU Gaming 
29. u. 30. -  Purgstall 
 
JÄNNER 2019 
01. -  Gaming 
05. u. 06. Dr. Claudia REITER Scheibbs 
12. u. 13. Dr. Syrus NIKOU Gresten 
19. u. 20. -  Gaming 
26. u. 27. Dr. Barbara LINDNER Wieselburg 
 
FEBRUAR 2019 
02. u. 03. Dr. Syrus NIKOU Steinakirchen 
09. u. 10. -  Purgstall 
16. u. 17. Dr. Barbara LINDNER Scheibbs 
23. u. 24. Dr. Claudia REITER Gresten 
 
März 2019 
02. u. 03.   Gaming 
09. u. 10. Dr. Syrus NIKOU Wieselburg 
16. u. 17. Dr. Barbara LINDNER Steinakirchen 
23. u. 24. Dr. Claudia REITER Purgstall 
30. u. 31.   Scheibbs 
 
Kontakte: 
Dr. Syrus Nikou  07487/2680 
Dr. Barbara Lindner  07480/20078 
Dr. Claudia Reiter  07485/98400 
 
Apotheke Gresten  07487/2673 
Apotheke Gaming  07485/97224 
Apotheke Purgstall  07489/2874 
Apotheke Scheibbs  07482/42228 
Apotheke Steinakirchen 07488/71616 
Apotheke Wieselburg  07416/52316 
 
Der kassenärztliche Wochenend- und 
Feiertagsdienst umfasst ausschließlich die Zeit 
zwischen 07:00 und 19:00 Uhr.  
 
Pochende Kopfschmerzen, Krämpfe im Bauch 
oder zunehmende Rückenprobleme rauben 
Ihnen den Schlaf? Die Ordinationen haben 
bereits geschlossen oder es gibt keinen 
Wochenenddienst und Sie überlegen in die 
Notfallambulanz zu fahren? Reagieren Sie 
schnell und wählen Sie das Gesundheitstelefon 
1450 ohne Vorwahl! Sofort am Telefon hilft Ihnen 

speziell geschultes 
diplomiertes Kranken-
pflegepersonal und gibt 
Ihnen weiterführende 
Empfehlungen. Nutzen sie 
den neuen kostenlosen 
Gesundheitsdienst, die 
schnellste medizinische 
Beratung Österreichs. Rund 
um die Uhr, sieben Tage die 
Woche. 
 
 

SILVESTER 
Guten / Ruhigen Rutsch 
 
Die letzte Nacht im alten Jahr kann so schön sein. 
Pünktlich das Neue Jahr begrüßt, mit Pummerin, 
Donauwalzer und Feuerwerk.  
Und dann ist es oft auch schon vorbei mit der 
guten Stimmung. Eine Rakete, die statt nach 
oben waagrecht wegfliegt; ein Böller, der in der 
Hand explodiert – die Rettung hat rund um den 
Jahreswechsel viele Einsätze, weil sich 
Menschen mit Pyrotechnik verletzen. Die 
Experten raten: 
 
- Verwenden Sie nur Knaller und Raketen, die 

das CE-Prüfzeichen haben. Illegale Raketen 
können lebensgefährlich sein! 
 

- Halten Sie genug Abstand – der 
Mindestabstand steht in der Beschreibung 
ihres Feuerwerks. 

 

- Beachten Sie die Altersbeschränkungen für 
die einzelnen Kategorien (F1 – mindestens 
12 Jahre; F2 – mindestens 16 Jahre; F3 – 
mindestens 18 Jahre; F4 – nur mit 
Fachkenntnis!). 

 

- Wählen Sie den richtigen Abschussort – am 
besten eine freie Fläche nicht zu nahe an 
Bäumen oder Häusern. Auf keinen Fall vom 
Balkon oder von der Terrasse abfeuern. 

 

- Haben Sie Geduld mit Blindgängern.  Warten 
Sie, bis sie sicher sein können, dass die 
Rakete nicht doch noch losgeht. Auf keinen 
Fall noch einmal anzünden. 

 
So schön und bunt und laut ein Feuerwerk auch 
ist – Tiere finden es gar nicht schön. Auch 
Haustiere nicht. Egal ob Katze oder Hund, sie 
reagieren meist verängstigt, verstört oder gar 
panisch auf das Gekrache. 
Am allerbesten für Ihr Tier ist es, wenn Sie die 
Silvesternacht irgendwo weit weg von allen 
Feuerwerken verbringen können. 
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